Kantonsrat St.Gallen 42.13.07

Prasidium / Motion FDP-Fraktion vom 3. Juni 2013

Kosten parlamentarischer Vorstdsse

Antrag des Prasidiums vom 21. Oktober 2013

Gutheissung

mit folgendem Wortlaut: «Das Préasidium wird eingeladen, dem Kantonsrat eine Vorlage mit der
Revision des Geschaftsreglementes des Kantonsrates zu unterbreiten, wonach die Regierung
und das Prasidium in ihren Antworten auf Interpellationen und Einfache Anfragen die Kosten der
Beantwortung ausweisen.»

Begrindung:
1. Ziel der Motion

Die Motionérin strebt mit ihrer Motion Transparenz in Bezug auf die Kosten der parlamentari-
schen Vorstésse an: zum Einen die Deklaration der Kosten aus der Erarbeitung der Stellung-
nahmen der Regierung zu Motionen und Postulaten und die Deklaration der Kosten aus der
Erarbeitung der Antworten der Regierung auf Interpellationen und Einfache Anfragen, zum An-
deren die Deklaration der mutmasslichen Kosten aus der Erfillung der Auftrédge aus gutge-
heissenen Motionen und Postulaten. Solche Kostentransparenz diene — so die Motionéarin —
dazu, die Abwagung der verursachten Kosten mit dem Nutzen der entsprechenden parlamen-
tarischen Vorstosse zu optimieren.

Der Anhang zu diesem Antrag zeigt, in welchen Phasen der Bearbeitung Motionen und Postu-
late sowie Interpellationen und Einfache Anfragen auf Seiten der Regierung und der Staats-
verwaltung Kosten generieren.

2. Deklaration der Kosten aus der Erarbeitung der Antworten auf Interpellationen und Einfache
Anfragen

Kostentransparenz bei parlamentarischen Vorstdssen fuhrt zu Kosteninformation auf Seiten
des Kantonsrates wie auch auf Seiten der Regierung. Sie erlaubt damit Kostenkontrolle und
Kostenbewertung, namlich ob die verursachten Kosten den angestrebten Nutzen lohnen, so-
wie letztlich und im Bedarfsfall Kostensteuerung. Kostentransparenz erméglicht dem Kantons-
rat die Abwagung zwischen Kosten und Nutzen parlamentarischer Vorstdsse und damit auch
einen wirksamen und wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen und personellen Ressourcen des
Kantons. Damit beteiligt sich auch der Kantonsrat an der bereits von der Kantonsverfassung
gebotenen Uberprifung der Notwendigkeit sowie der Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit der
Erfullung samtlicher staatlicher Aufgaben.*

Die von der Motionarin geforderte Kostentransparenz setzt eine Kostendeklaration voraus. Eine
solche Kostendeklaration soll — prospektiv — Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie
Fraktionen vor dem Einreichen parlamentarischer Vorstosse generell veranlassen und anhal-

1 Art. 30 der Kantonsverfassung (sGS 111.1; abgekiirzt KV).
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ten, sich zu Uberlegen, ob die in Aussicht genommenen parlamentarischen Vorstésse die mit
der Bearbeitung verbundenen Kosten lohnen und ob die in Aussicht genommenen parlamenta-
rischen Vorstsse das richtige parlamentarische Instrument zum Erreichen der angestrebten
Ziele ist.

3. Verzicht auf die Deklaration der Kosten aus der Erarbeitung der Stellungnahmen zu Motionen
und Postulaten

Kostentransparenz liesse sich fiir die Bearbeitung aller parlamentarischer Vorstdsse postulieren
und fordern, nicht nur fur die Erarbeitung der Antworten auf Interpellationen und Einfache An-
fragen gemass Ziff.2 dieser Begriindung, sondern auch fir die Erarbeitung der Stellungnah-
men zu Motionen und Postulaten. Das Prasidium erachtet es aber als angezeigt und adaquat,
unter dem Gesichtspunkt «Kostentransparenz bei parlamentarischen Vorstéssen» zwischen
dem Aufwand fur die Erarbeitung der Antworten auf Interpellationen und Einfache Anfragen
und dem Aufwand fiir die Erarbeitung der Stellungnahmen zu Motionen und Postulaten zu dif-
ferenzieren. Wahrend sich namlich Interpellationen und Einfache Anfragen in der Beantwortung
erschopfen, zielen Motionen und Postulate mit der Gutheissung der entsprechenden Auftrage
auf die Erarbeitung von Vorlagen an den Kantonsrat ab, ndmlich auf Botschaften mit Entwirfen
zu Erlassen bzw. Beschliissen in Erflllung der entsprechenden Motionsauftrage bzw. auf Be-
richte in der Erflllung der entsprechenden Postulatsauftréage. Interpellationen und Einfache An-
fragen laden die Regierung zur Berichterstattung ein, sprechen damit die Rechenschaftspflicht
der Regierung gegeniiber dem Parlament an und sind somit Instrumente der parlamentari-
schen Aufsicht. Demgegentiber I6sen Motionen vielfach zukunftsgestaltende Rechtsetzungspro-
jekte und Beschliisse des Kantonsrates aus, und Postulate konnen Vorstufen zu solchen Pro-
jekten sein. Insbesondere Motionen, aber auch Postulate sind somit zukunftsweisend und —
gestaltend, wéhrend sich Interpellationen und Einfache Anfragen im Wesentlichen auf Gegen-
wertiges und Bestehendes konzentrieren und beschranken.

Indem das Présidium dem Kantonsrat vorschlagt — siehe Antrag —, auf die Deklaration der Kos-
ten aus der Erarbeitung der Stellungnahmen zu Motionen und Postulaten zu verzichten, nicht
aber auf die Deklaration der Kosten aus der Erarbeitung der Antworten auf Interpellationen und
Einfache Anfragen, trifft es eine politische Bewertung der verschiedenen Arten parlamentari-
scher Vorstosse, die darauf abzielt, die Beurteilung und Bewertung eingereichter Motionen und
Postulate, die — wie ausgefiuhrt — auf Projekte und Gestaltung der Zukunft angelegt und ausge-
richtet sind, nicht mit finanziellen Aspekten zu belasten.

Das Prasidium empfiehlt dem Kantonsrat, die Kostentransparenz bei der Bearbeitung der par-
lamentarischen Vorstosse auf die Deklaration der Kosten aus der Erarbeitung der Antworten
auf Interpellationen und Einfache Anfragen zu konzentrieren, auf die Deklaration der Kosten
aus der Erarbeitung der Stellungnahmen zu Motionen und Postulaten aber zu verzichten.
Heisst der Kantonsrat diese Differenzierung gut, wird das Prasidium ihm die entsprechende
Revision des Geschéftsreglementes des Kantonsrates unterbreiten.

bb_sgprod-848918 .DOCX 2/3



4. Verzicht auf die Deklaration der Kosten aus der Erfilllung der Auftrage aus gutgeheissenen
Motionen und Postulaten

Die Deklaration der Kosten aus der Erflillung gutgeheissener Motionen und Postulate hat
prospektiven Charakter und dient damit als Entscheidungshilfe fiir den Kantonsrat vor der Be-
schlussfassung Uber Motionen und Postulate: Welche Kosten wirde die Erarbeitung einer Vor-
lage — Botschaft und Erlassesentwurf bzw. Beschlussesentwurf — verursachen, wenn der Kan-
tonsrat die entsprechende Motion guthiesse? Welche Kosten wiirde die Erarbeitung eines Be-
richtes auslosen, wenn der Kantonsrat das entsprechende Postulat guthiesse?

Deklarieren liessen sich nur die mutmasslichen Kosten, welche die Regierung bzw. die Staats-
verwaltung auf der Grundlage eines Konzeptes oder eines Planes fiir die Erarbeitung der Vor-
lage bzw. des Berichtes zu ermitteln hatte. Analoges galte, wenn das Préasidium den Kantons-
rat eine Vorlage bzw. einen Bericht zu unterbreiten héatte. Die Erfahrung zeigt, dass die effekti-
ve Erfullung eines Motions- bzw. Postulatsauftrags aber ganz erheblich vom ursprtinglichen
Konzept bzw. vom urspriinglichen Plan abweichen und ganz andere Kosten generieren kann,
als erwartet wurde.

Das Prasidium mdchte auf eine reglementarische verbindlich Erklarung der Deklaration mut-
masslicher Kosten aus der Erflllung der Auftrdge aus gutgeheissenen Motionen und Postula-
ten in den entsprechenden Stellungnahmen der Regierung bzw. des Préasidiums zu diesen par-
lamentarischen Vorstossen verzichten. Im Einzelfall und wenn die Regierung Bedarf erkennt,
kann sie immer noch in ihrer Stellungnahme zu einer Motion bzw. zu einem Postulat Angaben
zu den Kosten machen, wenn die Erfullung eines Motions- oder Postulatsauftrags mutmassli-
che Kosten auslésen kdnnte, die ausserhalb der Erwartungen liegen und deshalb den Be-
schluss des Kantonsrates, die Motion bzw. das Postulat gutzuheissen oder darauf nicht einzu-
treten, mitbestimmen kdnnen. Analoges gilt fir das Prasidium, wenn es zu einer Motion oder zu
einem Postulat Stellung zu nehmen hat.

bb_sgprod-848918 .DOCX 3/3



	%Title%
	Kosten parlamentarischer Vorstösse


		2025-02-26T01:05:25+0100
	"9001 St.Gallen"
	Ratsinformationssystem Kanton St.Gallen


	



